
Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Druck

1. Geltungsbereich
Aufträge werden von der Firma Typo-Druck & Verlags-GmbH 
ausschließlich auf der Grundlage nachfolgender Bedingun-
gen ausgeführt, es sei denn, der Auftraggeber widerspricht. 
Der Widerspruch ist als solcher zu kennzeichnen und ge-
sondert gegenüber dem Auftragnehmer geltend zu machen. 
Soweit kein Widerspruch erfolgt, wird die ausschließliche 
Geltung der Bedingungen anerkannt. Im kaufmännischen 
Verkehr erfolgt das Anerkenntnis jedoch spätestens mit der 
Annahme des Angebotes oder mit der ersten Lieferung der 
Leistung des Auftragnehmers. Abweichende Regelungen 
bedürfen der Schriftform.

2. Gegenleistung
2.1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise 
gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe 
zugrundegelegten Auftragsdaten unverändert bleiben, längs-
tens jedoch 3 Monate nach Eingang des Angebotes beim 
Auftraggeber. Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine 
Mehrwertsteuer. Die Preise des Auftragnehmers gelten ab 
Werk. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung 
und sonstige Versandkosten nicht ein.
2.2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auf-
traggebers, einschließlich dadurch verursachten Maschinen-
stillstandes, gehen zu Lasten des Auftraggebers. Als nach-
trägliche Änderungen gelten auch Wiederholungen von Pro-
beandrucken, die vom Auftraggeber wegen geringfügiger 
Abweichung von der Vorlage verlangt werden.
2.3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und 
ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlasst sind, 
werden gesondert berechnet.
2.4. Bei Aufträgen mit Lieferungen an Dritte gilt der Bestel-
ler als Auftraggeber, soweit keine anderweitige ausdrückliche 
vorherige schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.

3. Die Zahlung
3.1. Bei Online-Bestellungen ist Vorkasse zu leisten (Netto-
preis zzgl. MwSt.). Sie erhalten 2 % Skonto. Zahlung per 
Vorkasse nur via Überweisung (Bankverbindung). 
Online-Bestellung mit Rechnung nur für Stammkunden: kei-
ne Zusatzosten, 2% Skonto. Die Begleichung der Rechnung 
muss spätestens 10 Tage nach Rechnungserhalt erfolgen. 
Sonstige Bestellungen sind innerhalb von 30 Kalendertagen 
nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Die Rechnung 
wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Versand-
bereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt.
3.2. Bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann angemesse-
ne Vorauszahlung verlangt werden.
3.3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Die 
Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange 
und soweit der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach 
Abschnitt 6.3. nicht nachgekommen ist.
3.4. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruchs wegen 
einer nach Vertragsschluss eingetretenen oder bekannt 
gewordenen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer 
Vorauszahlung verlangen, noch nicht ausgelieferte Waren 
zurückhalten sowie die Weiterarbeit einstellen. Diese Rechte 
stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber 
sich mit der Bezahlung von Lieferungen in Verzug befindet, 
die auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen.
3.5. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2% 
über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank 
zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens 
wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

4. Zahlungsverzug
4.1. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruchs wegen einer 
nach Vertragsschluss eingetretenen oder bekanntgeworde-
nen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auf-
traggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer auch Vor-
auszahlung und sofortige Zahlung aller offenen, auch der 
noch nicht fälligen Rechnung verlangen, noch nicht ausgelie-
ferte Ware zurückhalten sowie die Weiterarbeit an noch lau-
fenden Aufträgen einstellen.
Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der 
Auftraggeber trotz einer verzugsbegründeten Mahnung kei-
ne Zahlung leistet.
4.2. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2% 
über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen, der von der 
Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird. Die Geltendma-
chung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht aus-
geschlossen.

5. Lieferung
5.1. Den Versand nimmt der Auftragnehmer für den Auftrag-
geber mit der gebotenen Sorgfalt vor, er haftet jedoch nur 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
5.2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragneh-
mer ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag schrift-
lich abgeschlossen, so bedarf auch die Bestätigung über den 
Liefertermin der Schriftform.

5.3. Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Ver-
zug, so ist ihm zunächst eine angemessene Nachfrist zu ge-
währen. Nach fristlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auf-
traggeber vom Vertrag zurücktreten. § 361 BGB bleibt unbe-
rührt. Ersatz des Verzugsschadens kann nur bis zur Höhe des 
Auftragswertes (Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und 
Material) verlangt werden.
5.4. Betriebsstörungen - sowohl im Betrieb des Auftragneh-
mers als auch in dem eines Zulieferers - insbesondere Streik, 
Aussperrung, Krieg, Aufruhr sowie alle sonstigen Fälle höhe-
rer Gewalt, berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsver-
hältnisses.
5.5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezah-
lung aller zum Rechnungsdatum bestehenden Forderungen 
des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber sein Eigentum. 
Verarbeitet der Auftraggeber das vom Auftragnehmer erstell-
te Werk weiter, so erwirbt der Auftragnehmer auch Eigentum 
an der vor- bzw. bearbeiteten Ware, bis alle Forderungen aus-
geglichen sind. Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber 
nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Der Auf-
traggeber tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung 
hierdurch an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer 
nimmt die Abtretung hiermit an. Im Falle des Zahlungsver-
zugs hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer auf Verlangen 
vollständige Auskunft im Zusammenhang mit der Weiterver-
äußerung zu erteilen und ist verpflichtet, den Auftragnehmer 
bei der Geltendmachung der abgetretenen Forderung zu un-
terstützen. Der Auftragnehmer nimmt die Abtretung an.
5.6. Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelie-
ferten Druck- und Stempelvorlagen, Manuskripten, Rohmate-
rialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungs-
recht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller 
fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

6. Beanstandungen/Gewährleistungen
6.1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelie-
ferten Waren sowie der zur Korrektur übersandten Vor- und 
Zwischenerzeugnisse in jedem Fall unverzüglich zu prüfen. 
Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklärung/
Fertigungsreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es 
sich nicht um Fehler handelt, die erst in den sich an die 
Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung anschließenden 
Fertigungsvorgangs entstanden sind oder erkannt werden 
konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärun-
gen des Auftraggebers.
6.2. Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach 
Empfang der Ware zulässig. Versteckte Mängel, die nach der 
unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind, müssen 
innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist geltend ge-
macht werden.
6.3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer 
nach seiner Wahl unter Ausschluss anderer Ansprüche zur 
Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet und 
zwar bis zur Höhe des Auftragswertes, es sei denn, eine 
zugesicherte Eigenschaft fehlt oder dem Auftragnehmer 
oder seinem Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last. Das gleiche gilt für den Fall einer be-
rechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung. Im Falle verzögerter, unterlassener oder misslungener 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängig-
machung des Vertrages (Wandlung) verlangen.
6.4. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen 
nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, 
dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.
6.5. Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren 
können geringfügige Abweichungen vom Original nicht bean-
standet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen 
Andrucken und Auflagendruck.
Sofern wir Ihnen als korrekturfähiges Zwischenprodukt ein 
Digital-Proof zur Druckfreigabe vorlegen, weisen wir Sie aus-
drücklich darauf hin, dass das Endprodukt Farbabweichungen 
enthalten kann, die durch die unterschiedlichen Fertigungs-
verfahren bedingt sind.
Etwaige von Ihnen dem Auftrag zugrunde gelegte Vorlagen 
(z.B. Computerausdrucke, Digital-Proofs etc.) sind für die Auf-
tragsdurchführung nicht verbindlich.
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass das Endprodukt 
Abweichungen von etwaigen Vorlagen - insbesondere in den 
Farben - aufweisen kann, die durch die unterschiedlichen Fer-
tigungsverfahren bedingt sind.
Sollten Sie eine verbindliche Vorlage wünschen, müsste ein 
zusätzlich vergütungspflichtiger Andruck erstellt werden.
6.6. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetz-
ten Materials haftet der Auftragnehmer nur bis zur Höhe der 
eigenen Ansprüche der jeweiligen Zulieferanten. In einem 
solchen Fall ist der Auftragnehmer von seiner Haftung befreit, 
wenn er seine Ansprüche gegen die Zulieferanten an den 
Auftraggeber abtritt. Der Auftragnehmer haftet, soweit An-
sprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden des Auf-
tragnehmers nicht bestehen oder nicht durchsetzbar sind.

6.7. Vom Kunden oder durch einen von ihm eingeschalteten 
Dritten angelieferte oder übertragene Daten (z.B. per ISDN) 
unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens der Firma. Bei der 
bloßen Ausbelichtung dieser Daten trägt der Kunde die Kos-
ten für alle durch die Datei veranlassten Ausbelichtungen. 
Die Firma übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit von 
Stand, Umbruch, Farbigkeit, etc., sofern die dem Auftrag zu-
grundeliegenden technischen Angaben unvollständig oder 
unrichtig sind.
Die Bearbeitung der Daten erfolgt nur auf ausdrücklichen 
Wunsch des Kunden und wird gesondert berechnet.
6.8. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestell-
ten Auflage können nicht beanstandet werden. Berechnet 
wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papierson-
deranfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich der Prozentsatz 
auf 20%, unter 2.000 kg auf 15%.

7. Verwahren, Versicherung
7.1. Vorlagen, Rohstoffe, Druck- und Datenträger und ande-
re zur Wiederverwendung geeignete Gegenstände und Ma-
terialien, sowie Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur auf-
grund vorheriger besonderen schriftlichen Vereinbarung und 
gegen gesonderte Vergütung über den Auslieferungtermin 
des Werkes hinaus aufbewahrt. Für nach dem Auslieferungs-
termin an den in Verwahrung genommenen Gegenständen 
entstandenen Schäden haftet der Auftragnehmer nur für Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Folgeschäden 
ist ausgeschlossen. Sollte bis zum Auslieferungstermin des 
Werkes keine Verwahrungsvereinbarung getroffen worden 
sein, so ist der Auftragnehmer berechtigt die Gegenstände 
unverzüglich, ohne besondere Benachrichtung, zu vernichten.
Daten und Datenträger sowie sonstige Zwischenprodukte 
werden nur nach vorheriger ausdrücklicher Vereinbarung und 
gegen besondere Vergütung über den Auslieferungstermin 
hinaus verwahrt. Näheres ist in einem gesonderten Archivie-
rungsvertrag zu regeln. Der Auftragnehmer haftet nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
7.2. Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, so-
weit sie vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt sind, bis 
zum Auslieferungstermin pfleglich behandelt. Für Beschädi-
gungen haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit.
7.3. Sollten die vorstehend bezeichneten Gegenstände versi-
chert werden, so hat der Auftaggeber die Versicherung selbst 
zu besorgen.

8. Periodische Arbeiten
Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können 
nur mit einer Frist  von mindestens 3 Monaten zum Schluss 
eines Monats gekündigt werden.

9. Eigentum, Urheberrecht
9.1. Für die Erbringung unserer Leistung hergestellte Vorstu-
fen- und Zwischenprodukte und/oder Arbeitsmittel, z.B. 
Druckvorlagen, -stöcke, Reinzeichnungen, Lithos, Formen, 
Werkzeuge u.ä. sowie die hierbei hergestellten Programme, 
digitale Daten, Datensätze, Dateien und Datenträger nebst 
vergleichbaren Medien bleiben - auch wenn wir diese Leis-
tungen berechnet haben - unser Eigentum und werden nicht 
ausgeliefert.
9.2. Der Auftraggeber haftet alleine, wenn durch die Ausfüh-
rung seines Auftrages Rechte, insbesondere Urheberrechte 
Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat den Auftrag-
nehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen 
Rechtsverletzung freizustellen.

10. Impressum
Der Auftragnehmer kann auf den Vertragserzeugnissen mit 
Zustimmung des Auftraggebers in geeigneter Weise auf sei-
ne Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung 
nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes Interesse 
hat.

11. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichts-
stand
Die Vertragsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und 
dem jeweiligen Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere gilt für 
sämtliche Ansprüche das Recht des deutschen BGB und 
HGB. Das einheitliche Gesetz über den internationalen Kauf 
beweglicher Sachen findet keine Anwendung. Die Vertrags-
sprache ist deutsch.
Erfüllungsort für alle Pflichten des Auftraggebers ist der Sitz 
der Firma Typo-Druck & Verlagsgesellschaft mbH, 53111 
Bonn. Gerichtsstand für Vollkaufleute, für Personen, die kei-
nen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, sowie für 
Personden, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zur Zeit 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist für alle vorvertragli-
chen und vertraglichen Streitigkeiten Bonn. Die Firma Typo-
Druck & Verlagsgesellschaft mbH kann jedoch wahlweise das 
zuständige ordentliche Gericht beim Hauptsitz des Auftrag-
gebers anrufen.


